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Erstes Kapitel 

Einleitung 

Auseinandersetzungen zwischen Geschäftspartnern gewinnen auch im interna-
tionalen Geschäftsverkehr zunehmend an Schärfe. Geringere Gewinnspannen und 
verstärktes Kostenbewußtsein in einem international verschärften Wettbewerb füh-
ren dazu, daß bei rigoros vertretenen unterschiedlichen Standpunkten Verhandlun-
gen schwieriger und Differenzen immer häufiger streitig ausgetragen werden. Oft 
haben die Beteiligten vorgesorgt und bereits während ihrer Vertragsverhandlungen 
geeignete Mechanismen gesucht, einen möglichen Streit unter Einschaltung neu-
traler Dritter beizulegen. Dies ist umso mehr erforderlich, wenn die Parteien aus 
verschiedenen Staaten kommen und unterschiedliche Rechts- und Streitkulturen 
ihre Erwartungen und Verhaltensweisen prägen. 

A. Gerichtliche und außergerichtliche Streitbeilegung 

Bei der Ausarbeitung von Verträgen werden oft Gerichtsstandsklauseln verein-
bart und das Gericht bzw. die Gerichte bestimmt, die über eine Auseinanderset-
zung entscheiden sollen. Aber nicht jeder rechtliche Konflikt, den die Parteien 
nicht mehr ohne Vermittlung außensteheoder Dritter beilegen können, muß mit ei-
ner Gerichtsentscheidung enden. Gerade auch im internationalen Bereich steht die 
,,klassische" staatliche Gerichtsbarkeit in Konkurrenz zu anderen Streitbeilegungs-
mechanismen. Privatrechtliche Alternativen, wie Schiedsgerichtsbarkeit und 
Schlichtungsverfahren, gewinnen immer mehr an Bedeutung. Nach wie vor bietet 
eine privatrechtliche Streiterledigung aber nicht notwendig eine echte Alternative 
zur staatlichen Gerichtsbarkeit (dazu unten I und II). 

I. Vor- und Nachteile von Alternative Dispute Resolution-Verfahren 
gegenüber der staatlichen Gerichtsbarkeit 

Seit einigen Jahren trifft man auf Mediationsverfahren, wie Conciliation oder 
Minitrial, die unter dem Sanunelbegriff Alternative Dispute Resolution (ADR)1 zu-

I Unter ADR-Verfahren sollen hier außergerichtliche Verfahren unter Ausschluß von 
Schiedsgerichtsverfahren verstanden sein. Instruktiv zu solchen ADR-Verfahren etwa 
Lecuyer-Thieffry/Thieffry, Business Lawyer 1990, 588 ff. 
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sammengefaßt werden. Außergerichtliche Streiterledigungsverfahren beruhen auf 
der Annahme, daß man im Wege einer vergleichsweisen Lösung schneller und bil-
liger zu einer Einigung gelangen kann. 2 Ohne ein langwieriges, oft Jahre dauern-
des Verfahren und ohne daß eine Partei als Sieger aus der Auseinandersetzung her-
vorginge, legen die Beteiligten unter Vermittlung eines neutralen Beraters, in der 
Regel eines Juristen, ihren Konflikt bei. 

In vielen Fällen wirdjedoch ein ADR-Verfahren gar nicht erst zustande kommen 
oder aber nicht zu dem gewünschten Ergebnis der Streitbeilegung führen. ADR-
Verfahren setzen den gemeinsamen Willen der Parteien voraus, sich auf den Me-
diator, den Beginn und den Fortgang des Verfahrens zu einigen und sich aus freiem 
Willen dem in dem Verfahren gefundenen Ergebnis zu unterwerfen. Lehnt eine 
Partei den Vergleichsvorschlag des Mediators ab, gilt das Verfahren als ergebnislos 
beendet. Es wird sich ein gerichtliches Verfahren anschließen, so daß der außerge-
richtliche Einigungsversuch ein Mehr an Zeit und Geld verursacht hat und die 
Fronten womöglich noch weiter verhärtet wurden. Hinzu kommt, daß eine zwangs-
weise Durchsetzung einer vergleichsweisen außergerichtlichen Einigung nicht 
möglich ist? Aus rein privaten Vergleichen kann nicht vollstreckt werden. Aus 
Schiedsurteilen kann demgegenüber - wie aus Urteilen staatlicher Gerichte - auch 
eine Zwangsvollstreckung betrieben werden.4 

2 V gl. etwa Ziff. 2 der Vorbemerkungen zur Verfahrensordnung der Zürcher Handelskam-
mer für ein Mini-Trial-Verfahren: ,Jn der jüngeren Vergangenheit ist das starke Bedürfnis 
aufgekommen, als Alternative zum traditionellen Schiedsgerichtsverfahren bzw. dem Prozeß-
verfahren vor staatlichen Gerichten ein neuartiges Verfahren zur Verfügung zu haben, wel-
ches einfacher und rascher zur Streiterledigung auf der Basis einer vergleichsweisen Lösung 
führt." 

3 Eine Ausnahme besteht im deutschen Recht für Anwaltsvergleiche (§ 796a ZPO). Ob 
auch ausländische Anwaltsvergleiche für vollstreckbar erklärt werden können, ist umstritten. 
Jeweils ohne Begriindung bejahend etwa Zöller/Geimer, ZPO, § 1044b Rn. 36 und demge-
genüber verneinend Bl.AH/Albers, ZPO, § 796a Rn. 5 (Anwaltsvergleiche in diesem Sinne 
nur unter Mitwirkung von in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwälten 
unter Einschluß der zur Berufsausübung niedergelassenen europäischen Rechtsanwälte - sie-
he Gesetz zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet 
des Berufsrechts der Rechtsanwälte vom 9. 3. 2000 (BGBI. 2000 I 182), mit dessen lnkraft-
treten zum 14. 3. 2000 zugleich das Rechtsanwaltsdienstleistungsgesetz vom 16. 8. 1980 
(RADG) außer Kraft getreten ist). 

4 Zur Vollstreckbarerklärung von Urteilen nach deutschem Recht siehe §§ 722, 723, 328 
ZPO. - Zur Vollstreckbarerklärung von Schiedsspruchen in Deutschland siehe §§ 1060 f. 
ZPO und diverse internationale Übereinkommen, wie das UN-Übereinkommen über die An-
erkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedsspruche vom 10. 6. 1958 (BGBI. 1961 II 
121), das Genfer Abkommen zur Vollstreckung ausländischer Schiedsspruche vom 26. 9. 
1927 (RGBI. 1930 II 1068) oder das Genfer Protokoll über die Anerkennung von Schieds-
klauseln im Handelsverkehr vom 24. 9. 1923 (RGBI. 1925 II 47). 
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Gerade im internationalen Geschäftsverkehr werden oft Schiedsgerichtsabreden 
getroffen mit dem Ziel, außerhalb der staatlichen Gerichtsbarkeit auf besondere 
Sachkunde und Neutralität der Schiedsrichter zu treffen und die Publizität eines 
öffentlichen Verfahrens innerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit zu vermeiden. 
Die Parteien können neben der Schiedsverfahrensordnung die Verfahrenssprache 
und auch den Schiedsgerichtssitz frei wählen und sind nicht darauf verwiesen, sich 
durch Anwälte vertreten zu lassen. Insbesondere haben sie die Möglichkeit, die 
Wahl und damit die Sachkunde der Schiedsrichter zu beeinflussen. 5 Ein besonderer 
Vorzug der Schiedsgerichtsbarkeit besteht nicht zuletzt in der erleichterten Mög-
lichkeit, Schiedssprüche weltweit in zahlreichen Staaten anerkennen und vollstrek-
ken zu lassen.6 Doch auch die Schiedsgerichtsbarkeit zeichnet sich nicht nur durch 
Vorteile gegenüber der staatlichen Gerichtsbarkeit aus. 

1. Ad hoc-Schiedsgerichtsbarkeit 

Die bei einer ad hoc-Schiedsgerichtsbarkeit7 vor allem im Unterschied zu staat-
lichen Verfahrensordnungen bestehende Möglichkeit, auch wesentliche Verfah-
rensschritte unter den Parteien abzustimmen, bedingt zugleich deren Kooperations-
bereitschaft. Fehlt der erforderliche Wille zur Einigung, so können Verfahrensfra-
gen Anlaß zu neuen Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten geben. Wenn 
sich die Parteien schon nicht auf "ihren" Schiedsrichter einigen können oder wenn 
sich bei einem ,,Dreierschiedsgericht"8 der Beklagte mit der Benennung "seines" 
Schiedsrichters Zeit läßt, sind erhebliche Verzögerungen bereits zu Beginn des 
Verfahrens vorprogrammiert. Solange sich ein Schiedsgericht noch nicht konsti-
tuiert hat, sind die Parteien mangels Schiedsgerichtsinstitution bei einer ad hoc-
Schiedsgerichtsbarkeit darauf angewiesen, eine solche Pattsituation im Wege einer 
einvernehmlichen Lösung zu bewältigen, obwohl ihre Verhandlungen - zumindest 
aus Sicht des Klägers - gescheitert sind. Ein unkooperativer Beklagter kann so ein 
ad hoc-Schiedsgerichtsverfahren unterlaufen und sogar ganz zu Fall bringen. 

s So benennt bei einem ,,Dreierschiedsgericht" jede Partei einen Schiedsrichter, die sich 
ihrerseits beide wiederum auf den Vorsitzenden einigen - siehe etwa § 1035 Abs. 3 Satz 2 
ZPO oder Art. 8 Abs. 4 der ICC-Schiedsgerichtsordnung (Ru1es of Arbitration of the Interna-
tional Chamber of Commerce, Stand 1. 1. 1998). 

6 Siehe nur die in Fn. 4 genannten internationalen Übereinkommen. 

7 Auch "Ge1egenheitsschiedsgerichtsbarkeit" genannt. Näher Schütze, Schiedsgericht und 
Schiedsverfahren, Rn. 16. - Vor Herausgabe der Arbitration Rules durch die UNCITRAL im 
Jahre 1976 fehlte für die Ad hoc-Schiedsgerichtsbarkeit eine Verfahrensordnung überhaupt. 

8 Siehe oben bei Fn. 5. 


